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Baierische Wochenschrift 
für 1821/22. 
Herausgegeben von F. Roth, 
C. Barth, I. Rudhart. 
München 1822, S. 232
( Bayerische Staatsbibliothek, 
München).

Das bayerische Staatsgebiet

Seit nahezu 200 Jahren erfolgt in Bayern nunmehr landesweit eine systematische 
Erfassung von statistischen Daten. Anfänglich wurden die Ergebnisse nur für den 
Bedarf der Regierenden, später durch entsprechende Veröffentlichungen allen 
Politikern und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der amtlichen Statistik gehört der Nachweis der 
Zugehörigkeit von Gebietsflächen zu administrativen Einheiten des Landes und 
damit die Feststellung des Staatsgebiets. Die Vermessung dieser Flächen ist 
Aufgabe des Landesamts für Vermessung und Geoinformation (ursprünglich 
des topographischen Bureaus). Dabei war das bayerische Staatsgebiet in den 
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Karte links: 
Die Konstitution vom 1. Mai 1808 
kündigte die Einteilung Baierns in 
„möglichst gleiche Kreise“ an. 
Um die Gleichheit der Kreise zu 
bestimmen, musste man ihre Fläche 
messen und ihre Bevölkerung zählen.
Hier liegt der Ursprung von Topo-
graphie und Statistik in Bayern.
Am 21. Juni des selben Jahres 
verkündete König Max I. Joseph 
die Einteilung des bis zum Gardasee 
reichenden Königreiches in 15 Kreise. 
Die entsprechende Karte dazu 
stammt von Alois Senefelder. 
Die hier abgebildete nachkolorierte 
Lithographie gilt als älteste im 
Flachdruck hergestellte Karte
( Kgl. Baierisches Regierungsblatt, 
München 1808).

Oben und unten:
Rudhart, Ignatz: Ueber den Zustand des Königreichs Baiern: 
Nach amtlichen Quellen. Erster Band. Stuttgart und Tübingen 1825
( Bayerische Staatsbibliothek, München).

Mitte:
Baierische Wochenschrift für 1821/22.
Herausgegeben von F. Roth, C. Barth, I. Rudhart, München 1822
( Bayerische Staatsbibliothek, München).

Jahren vor 1817 großen Veränderungen unter-
worfen. Im Jahr 1808 hatte Bayern aufgrund der 
Tauschgeschäfte durch die Friedensschlüsse 
von Brünn und Pressburg im Jahre 1805 die 
größte Ausdehnung. Zu Bayern gehörten ne-
ben den fränkischen und schwäbischen Ge-
bieten damals Tirol und die Fürstentümer Bri-
xen und Trient. Hierfür wurden Salzburg und 
Würzburg abgegeben. Noch nicht zu Bayern 
gehörte Aschaffenburg. 

Eingeteilt war Bayern damals nach statistischen 
und organisatorischen Gesichtspunkten in 15 
annähernd gleich große Verwaltungsbezirke, 
die nach französischem Vorbild nach den Flüs-
sen benannt waren: Altmühl-, Eisack-, Etsch-, 
Iller-, Inn-, Isar-, Lech-, Main-, Nab-, Oberdo-
nau-, Pegnitz-, Regen-, Rezat-, Salzach- und 
Unterdonaukreis. Darunter war das Land in 
Landgerichtssprengel aufgeteilt, die in ihrer re-
gionalen Gliederung mit den heutigen Landkrei-
sen vergleichbar sind (s. auch Tab. S. 112).

Bis 1818 kam es zu weiteren territorialen 
Verschiebungen, Zugewinnen und Abtretun-
gen. Nicht mehr zu Bayern gehörten ab 1814 
die erst 1805 zu Bayern gekommenen Gebiete 
in Tirol. Die Anzahl der Kreise wurde auf acht 
reduziert, hinsichtlich Gebietsausdehnung an-
nähernd vergleichbar mit den heutigen Regie-
rungsbezirken. Die wichtigsten Neubildungen 
waren 1814 der Untermainkreis (mit Würzburg 
und Aschaffenburg) und der Rheinkreis, der 
die linksrheinische Pfalz umfasste.
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Karten auf  dieser Seite: Bayerischer Geschichtsatlas, München 1969.

König Ludwig I. verfügte 1837, dass die Kreise wieder 
ihre auf die Volksstämme und historischen Bestandtei-
le verweisenden Namen erhalten sollten: Oberbayern 
(vorher Isarkreis), Niederbayern (Unterdonaukreis), 
Oberpfalz und Regensburg (Regenkreis), Oberfranken 
(Obermainkreis), Mittelfranken (Rezatkreis), Unterfran-
ken und Aschaffenburg (Untermainkreis), Schwaben 
und Neuburg (Oberdonaukreis), Pfalz (Rheinkreis).

Nach einer vorübergehenden Reduzierung der Krei-
se (Regierungsbezirke) während des Dritten Reichs auf 
fünf Verwaltungsbezirke, gibt es nach der Abtrennung 
der Pfalz, die seit dem 30. August 1946 nicht mehr zu 
Bayern zählt, sieben Regierungsbezirke (gemäß Bay-
erischer Verfassung vom 1. Dezember 1946). 

Im Regierungsbezirk Unterfranken kam im Herbst
1945 die im Landkreis Mellrichstadt gelegene Enklave 
des Landes Thüringen, bestehend aus den Gemein-
den Ostheim v.d.Rhön, Sondheim v.d.Rhön, Stetten 
und Urspringen, zu Bayern. 

Im Regierungsbezirk Oberfranken gab es bereits 
1920 eine größere Veränderung des bayerischen 
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Das bayerische Staatsgebiet war 1970 in 48 kreisfreie Städte und 
143 Landkreise eingeteilt.

Staatsgebiets: In der ersten freien Volksabstimmung in 
Deutschland votierten 1919 über 88 Prozent der Wähler 
gegen den Zusammenschluss des Freistaates Coburg 
mit dem Land Thüringen. Somit kamen im folgenden 
Jahr die Städte Coburg, Neustadt b.Cbg., Rodach und 
Königsberg i.Fr. zusammen mit 142 Gemeinden zum 
Freistaat Bayern.

Durch die 1972 in Kraft getretene Gebietsreform, mit der 
die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte von 191 
auf heute 96 und die der Gemeinden von 7 010 auf heu-
te 2 056 reduziert wurde, haben sich auch die Grenzen 
der Regierungsbezirke verändert. So kamen die Gebie-
te der ehemaligen Landkreise Eichstätt, Beilngries und 
Neuburg a.d.Donau zum Regierungsbezirk Oberbay-
ern, Kötzting zur Oberpfalz, Riedenburg zu Niederbay-
ern, Höchstadt a.d.  Aisch zu Mittelfranken und Aichach 
zu Schwaben.

Das bayerische Staatsgebiet von 1946 bestand nach der Abtrennung 
der Pfalz aus lediglich fünf  Regierungsbezirken, da während der NS-Zeit 
Niederbayern und die Oberpfalz sowie Mittel- und Oberfranken jeweils 
zusammengelegt waren.

Karte rechts: Seit der Gebietsreform von 1972 ist Bayern in 25 kreisfreie Städte 
und 71 Landkreise gegliedert. Rechtsgrundlage für die Gebietsreform von 1972 
war die Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und kreisfreie 
Städte vom 27. Dezember 1971, die am 1. Juli 1972 in Kraft trat.

Staatsgebiet, Zeitreihen, Rechtsgrundlagen

Landkreise und kreisfreie Städte 
des Freistaats Bayern

Gebietsstand: 
1. Januar 2008
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